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	Zahl: PrsG-402.14 
	Bregenz, am 12.03.2004


	Bundesministerin für soziale Sicherheit

und Generationen 

Stubenring 1

1010 Wien

 
	Auskunft:

Dr. Borghild Goldgruber-Reiner
Tel: #43(0)5574/511-20217


	Betreff:
	Bundesgesetz mit dem ein Bundesgesetz über die Gleichstellung von Men-

schen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz - BGStG) und

ein Bundesgesetz über die Schlichtungsstelle beim Bundesministerium für

Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz und die Behin-

dertenanwaltschaft (Schlichtungsstellengesetz -SchlStG) erlassen und das

Behinderteneinstellungsgesetz geändert wird;

Vorbegutachtungsverfahren 

	[image: image1.png]Bezug:
	Schreiben vom 19.1.2004, GZ:44.001/56-1/03


A. Vorentwurf

Zum im Betreff angeführten Vorbegutachtungsentwurf wird Stellung genommen wie folgt:

I. Allgemeines

Infolge des sich seit den neunziger Jahren abzeichnenden allgemeinen Umdenkens in der Haltung gegenüber Menschen mit Behinderung und der daraus resultierenden Ergänzung des Art. 7 Abs. 1 des Bundesverfassungsgesetzes wurde im Jahre 1998 auch der Art. 7 der Vorarlberger Landesverfassung um einen neuen Abs. 3 erweitert. Dieser lautet in seiner derzeit geltenden, seit damals unveränderten Fassung:

Das Land Vorarlberg bekennt sich zur Verpflichtung der Gesellschaft, alte und behinderte Menschen zu unterstützen und die Gleichwertigkeit ihrer Lebensbedingungen zu gewährleisten.

Vor allem die nachstehenden Vorhaben zeigen sehr deutlich, wie rasch und ernsthaft sich das Land Vorarlberg zur Erreichung des vorgegebenen Zieles der Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung aufgemacht hat und welche Fortschritte (natürlich im Rahmen seiner Kompetenzen) bereits erreicht werden konnten bzw. geplant sind:

· Bericht der Arbeitsgruppe Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung im Landesrecht (2001), in dem (auf Anregung der Vorarlberger Lebenshilfe und unter Beteiligung weiterer Organisationen) festgestellt wurde, welche Landesrechtsvorschriften (Gesetze und Verordnungen) behindertenbenachteiligende Inhalte/Formulierungen enthalten. Die Verbesserungevorschläge der Arbeitsgruppe wurden teilweise im Zuge anstehender Novellierungen (Neuerlassugen/Än​derungen von Verordnungen) und – soweit dies hinsichtlich gesetzlicher Vorschriften bis zum Sommer 2003 nicht der Fall war – durch das

· „Menschen mit Behinderung – Sammelgesetz“, LGBl. Nr. 6/2004, nahezu vollständig umgesetzt. Mit diesem kam es insbesondere zu folgenden Verbesserungen:

· Austausch benachteiligender Formulierungen und Ausdrücke

· Verbesserungen im Datenschutz

· Unterstützung bei amtlichen Erledigungen entweder durch die Schaffung eines barrierefrei zugänglichen Raumes oder die Möglichkeit, diese auf Antrag zu Hause vornehmen zu können

· Kundmachung von Verordnungen im Internet (nach Möglichkeit auch durch die Gemeinden)

· Besondere Hilfestellungen für Menschen mit schwerer Sehbehinderung

· Einholung telefonischer Auskünfte über die Aufnahme in das Wählerverzeichnis

· Barrierefreier Zugang zu den Eintagungsräumen eines Volksbegehrens

· Vereinfachungen bei der Einbringung von Schriftstücken analog zum AVG

· Ergänzung der Kollegien im Schulbereich um einen die Interessen von MmB wahrnehmenden Vertreter

· Wohnbauförderungsrichtlinien für das Jahr 2004, mit denen das barrierefreie Bauen zur Verpflichtung für gemeinnützige Bauträger gemacht wurde. Nach einer zweijährigen Evaluierung sollen Eckpunkte auch für den privaten Wohnungsbau in die Richtlinie aufgenommen werden. Angestrebt wird, den privaten Wohnungsbau bereits mit Beginn des Jahres 2006 für das barrierefreie Bauen zu gewinnen.

· Vorarlberger Baugesetz (2002), mit Vorschriften zur barrierefreien Ausführung von Bauwerken, sowie die diesbezüglich ergangenen Vorschriften der Bautechnikverordnung.

· Vorbereitung einer Art. 15a B-VG Vereinbarung der Länder untereinander mit dem Ziel, die bautechnischen Anforderungen an Bauwerke zu harmonisieren.

· Interne Vorarbeiten zu einem neuen Gesetz für Menschen mit Behinderung sind im Gange.

II. Zur Kompetenzlage:

Im Begleitschreiben und in den Erläuterungen zum Vorentwurf wird darauf hinge​wiesen, dass die „Behindertenpolitik“ (Regelungen für Menschen mit Behinderung) eine Querschnittsmaterie darstellt und dass für Menschen mit Behinderung wesentliche Bereiche in die Kompetenz der Länder fallen, sodass hinsichtlich des Geltungsbereiches des Gesetzes noch intensive Gespräche (insbesondere mit den Ländern) zu führen sein werden. Dem entsprechend enthält der Entwurf konsequenterweise in seinem Artikel 1, Artikel II, Abs. 1 auch eine Verfassungsbestimmung, so dass Regelungen (durch den Bund), wie sie der Entwurf enthält, überhaupt erst möglich würden.

Im klaren Widerspruch dazu stehen Bemerkungen in den Erläuterungen, mit denen beteuert wird, die Verfassungsbestimmung derogiere nicht bestehenden Kompetenzbestimmungen wie beispielsweise jenen in den Bereichen Bauwesen oder Verkehr. Nicht nur, dass sich dann die Frage stellt, was die Verfassungsbestimmung überhaupt „absichern“ soll. Vielmehr noch stellt sich die Frage, wie es zu bezeichnen ist, wenn durch eine Vorschrift des Bundes Vorschriften eines Landes (z.B. über die Verpflichtung zur barrierefreien Ausführung von bestimmten Bauwerken) insofern ad absurdum geführt werden, als deren Einhaltung nicht vor einer Verurteilung (z.B. wegen einer mittelbaren Diskriminierung) schützen kann.

Das Land Vorarlberg geht somit davon aus, dass der Entwurf – insbesondere hinsichtlich des Geltungsbereiches (§ 2) und des alle Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sowie Merkmale „gestalteter Lebensbereiche“ umfassenden Diskriminierungsverbotes (§§ 8 und 9) – (auch) Sachverhalte regelt, für welche der Bundesgesetzgeber keine Kompetenz besitzt (zur „Weder-noch“-Kompetenz im Bereich der Querschnittsmaterien vgl. z.B. Walter – Mayer, Bundesverfassungsrecht, 9. Auflage, Rz. 301). Diese Tatsache soll mit der in § 1 enthaltenen Verfassungsbestimmung saniert werden. Betroffene Kompetenzbereiche des Landes sind insbesondere das Bau- und Verkehrswesen, aber auch jeder andere, in dem eine (unmittelbare oder mittelbare) Diskriminierung vorstellbar ist bzw. behauptet werden kann.

Nachdem sich das Diskriminierungsverbot auch auf die Kategorie Vorschriften (also alle Arten von Vorschriften, wohl auch Gesetze) bezieht, ist es sogar denkbar, dass die in Artikel 2 entworfene Schlichtungsstelle dann angerufen werden könnte, wenn sich jemand unmittelbar durch eine gesetzliche Vorschrift (z.B. das Vorarlberger Baugesetz oder das Behindertengesetz) diskriminiert erachtet. Stellt die Schlichtungsstelle (oder das in der Folge anrufbare ordentliche Gericht) diese behauptete Diskriminierung dann auch tatsächlich fest, müsste das Land Schadenersatz leisten. Damit käme es zu einer völlig inakzeptablen Kontrolle der Landtage.

Das Land Vorarlberg lehnt den Entwurf daher auf Grund verfassungsrechtlicher Bedenken, insbesondere wegen sachlich nicht gerechtfertigter Eingriffe in die Kompetenzen des Landes entschieden ab. Darauf, dass es in Teilbereichen sinnvoll und zweckmäßig sein kann, den Weg einer staatsrechtlichen Vereinbarung (Art. 15a 
B-VG) der Länder mit dem Bund einzuschlagen, wurde bereits im Schreiben des Herrn Landeshauptmannes Dr. Herbert Sausgruber an Herrn Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel und Herrn Vizekanzler Mag. Herbert Haupt vom 20. Juni 2003 hingewiesen.

Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auch auf die gemeinsame Position der Länder (Schreiben der Verbindungsstelle der Bundesländer vom 1. Juli 2003, VST-4774/4), in der diese verlangen, das Vorhaben eines Bundes-Behindertengleichstel​lungsgesetzes auf die dem Bund zustehenden Kompetenzen zu reduzieren. Die nun vorgesehene Verfassungsbestimmung (insbesondere des BGStG) widerspricht dieser Forderung. Im Übrigen ist sie – entgegen den Erläuterungen – auch nicht erforderlich, um unabhängig von einer kompetenzrechtlichen Zuordnung für alle Lebensbereiche gleichermaßen Zielsetzung zu sein. Diese Zielsetzung ist bereits in Art. 7 Abs. 1 B-VG enthalten.

Nur der Vollständigkeit halber wird erwähnt, dass der Entwurf auch in wesentlichen Bereichen über die europarechtlichen Vorgaben hinaus geht. Doch selbst wenn dies nicht der Fall wäre, wären innerstaatliche Umsetzungsschritte im Rahmen der jeweili​gen Kompetenzen vorzunehmen.

Der Entwurf geht hinsichtlich der Barrierefreiheit baulicher Anlagen auch über das Programm 2003-2006 der Bundesregierung hinaus. Während darin eine barrierefreie Nutzung „nur“ bei Um- und Neubauten im gesamten öffentlichen Bereich inklusive des öffentlichen Verkehrs und der Verkehrsflächen festgehalten ist, erfasst der Entwurf nunmehr auch bestehende Anlagen und teilweise private Bauten und Anlagen.

III. Zu den Kosten:

Im Vorblatt zu den Erläuterungen wird unter dem Punkt „Finanzielle Auswirkungen“ darauf hingewiesen, dass derzeit noch keine Aussagen über die mit dem Entwurf (allenfalls) verbundenen Kosten getroffen werden, da es sich erst um eine Vorbegutachtung handelt.

Es ist nachzuvollziehen, dass der mit einer exakten Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie sie z.B. gemäß Art. 1 Abs. 3 der Vereinbarung über einen Konsulta​tionsmechanismus verlangt wird, verbundene hohe Aufwand zum derzeitigen Zeitpunkt – wo es aller Wahrscheinlichkeit nach noch zu umfassenden Änderungen des Entwurfes kommen kann und wohl auch wird – als zu aufwendig betrachtet und eine solche deshalb im Rahmen der Vorbegutachtung nicht zur Verfügung gestellt wird.

Es ist allerdings nicht nachzuvollziehen, dass nicht einmal der Versuch unternommen wurde, eine grobe Einschätzung dahingehend zu treffen, durch welche Teile des Entwurfes es zu welchen „ungefähren“ Mehrbelastungen anderer Gebietskörperschaften kommen würde bzw. wo diese (auch in ihrer Eigenschaft als Träger von Privatrechten – z.B. als Betreiber öffentlicher Verkehrsbetriebe und -linien) besonders betroffen wären. Bei einem Vorhaben dieser Größenordnung scheint der Kostenaspekt zu keinem Zeitpunkt verzicht- oder vernachlässigbar. Es wird daher ausdrücklich gefordert, einem allfälligen Begutachtungsentwurf eine entsprechend geeignete Kostendarstellung beizulegen.

Nicht zu unterschätzen ist – im Falle der Realisierung des Entwurfes – auch der Druck der von privater Seite auf die öffentliche Hand entstehen würde, sich an Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen zu beteiligen bzw. entsprechende diesbezügliche Förderungen zur Verfügung zu stellen.

IV. Zu den einzelnen Bestimmungen:

Artikel 1:

Art. I Abs. 1 (i.V.m. Art. II § 2, 8 und 9):

Entsprechend den Ausführungen oben unter Allgemeines wird verlangt, den Geltungsbereich des Gesetzes auf jene Angelegenheiten zu beschränken, für die der Bund die verfassungsrechtliche Zuständigkeit besitzt.

Völlig inakzeptabel ist auch die Ausgestaltung der Kompetenzdeckungsklausel. Die gewählte Formulierung ließe nämlich auch künftige Änderungen des Inhaltes des Art. 2 (in jeder Richtung) zu, ohne dass die Länder neuerlich einbezogen werden müssten.

Art. II:

Zu § 3 (Variante: Forum Gleichstellung):

Die Variante ist nur schwer verständlich. Es sollte auch auf einen barrierefreien Zugang zum Recht geachtet werden.

Zu § 9:

Der Abs. 1 ist in seiner Unbestimmtheit zu weitgehend. Die Erläuterungen wiederholen den vorgesehenen Gesetzeswortlaut und ergänzen lediglich, dass im Regelfall ein bestimmtes Tun oder Unterlassen einer Person vorauszusetzen sei. Fraglich ist beispielsweise, ob diese Bestimmung oder allenfalls der Abs. 2 die Fälle des § 22 Abs. 1 des Entwurfes des „Forum Gleichstellung“ vom 18.11.2003 erfasst und damit ein Auftraggeber verpflichtet ist, Ausschreibungen so zu gestalten, dass Menschen mit Behinderung nicht benachteiligt sind und ob der Auftraggeber gegebenenfalls die Nachweise nach Abs. 4 oder 5 zu erbringen hat.

Auch der Abs. 2 ist zu umfassend und unbestimmt. Abgesehen davon, dass es nicht angehen kann, dass der Landesgesetzgeber hinsichtlich allfällig behaupteter Diskriminierungen (unmittelbar durch ein Gesetze) von ordentlichen Gerichten kontrolliert wird, wird das Fehlen einer Definition für den unbestimmten Begriff „gestaltete Lebensbereiche“ ausdrücklich gerügt.

Entgegen dem Regierungsprogramm 2003 erfasst der Entwurf sämtliche bauliche Anlagen, nicht nur öffentliche und nicht nur solche, die neu oder umgebaut werden.

In den Abs. 4 und 5 wird nicht berücksichtigt, dass die Beseitigung der die Benachteiligung begründenden Bedingungen und die Maßnahmen zur Herstellung einer maßgeblichen Verbesserung im Einzelfall verhältnismäßig sein können, in Summe aber zu einer unverhältnismäßigen Belastung führen.

Zu § 12:

Im Abs. 3 wird festgelegt, dass bei der Bemessung der Höhe des Schadenersatzes insbesondere auf die Häufigkeit bereits festgestellter Diskriminierungen durch den Antragsgegner bzw. Beklagten Bedacht zu nehmen sei. Damit wird deutlich, dass dieser Schadenersatz Strafcharakter hat. Dies zeigt sich auch in den Erläuterungen, wonach der Schadenersatz „verhältnismäßig“ und zugleich „abschreckend“ sein soll. Eine derartige Auffassung wird abgelehnt.

Zu § 14:

Auch der Eingriff in die Kompetenz des Landes hinsichtlich der Zuständigkeit der Schlichtungsstelle in Fällen von Mehrfachdiskriminierungen ist inakzeptabel und wird abgelehnt.

Zu § 20 (vor allem i.V.m. §§ 4, 9 und 12): 

Insbesondere in Anbetracht der überschießenden Umsetzung der im Regierungsprogramm enthaltenen Zielsetzung zur barrierefreien Gestaltung von öffentlichen Gebäuden und Verkehrsflächen sind Übergangsbestimmungen unerlässlich.

B. Rohentwurf des Forum Gleichstellung (Anlage 2)

Aus den vor allem unter A), I. Allgemeines und II. Kompetenzlage, angeführten Erwägungen heraus wird zum Rohentwurf des Forum Gleichstellung keine Stellungnahme abgegeben.

	
	Für die Vorarlberger Landesregierung

Der Landesrat

Mag. Siegi Stemer


	  


	Nachrichtlich an:
1. Abt. Personal (PrsP)
im Hause
via VOKIS versendet


2. Abt. Informatik (PrsI)
im Hause
via VOKIS versendet


3. Abt. Schule (IIa)
im Hause
via VOKIS versendet


4. Abt. Gesellschaft und Soziales (IVa)
im Hause
via VOKIS versendet


5. Abt. Gesundheitsrecht und Sozialversicherung (IVb)
im Hause
via VOKIS versendet


6. Abt. Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten (VIa)
im Hause
via VOKIS versendet


7. Abt. Raumplanung und Baurecht (VIIa)
im Hause
via VOKIS versendet


8. Abt. Finanzangelegenheiten (IIIa)
im Hause
via VOKIS versendet


9. Abt. Vermögensverwaltung (IIIb)
im Hause
via VOKIS versendet


10. Abt. Straßenbau (VIIb)
im Hause
via VOKIS versendet


11. Vorarlberger Gemeindeverband 
Vorarlberger Gemeindehaus
Marktstraße 51
6850 Dornbirn
SMTP:  vbg.gemeindeverband@gemeindehaus.at


12. Abt. Wohnbauförderung (IIId)
im Hause
via VOKIS versendet
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